
 

    

   

Zum Umgang mit Handys und vergleichbaren digitalen Endgeräten 

Das Gymnasium Lechenich ist – wie das Schulzentrum insgesamt – in der unterrichts-

freien Zeit für Schülerinnen und Schüler eine „handyfreie Zone“. Sollten Handys (oder 

vergleichbare digitale Endgeräte) von Lernenden aus wichtigen Gründen ins Schulzen-

trum mitgebracht werden, sind diese ausgeschaltet und nicht sichtbar in der Schulta-

sche aufzubewahren. 

Dies bedeutet im Einzelnen: 

• Vor der ersten Stunde ab 07:45 Uhr sowie in den beiden großen Pausen gilt für alle Schülerinnen 

und Schüler ein Handynutzungsverbot; entsprechende Geräte dürfen nur ausgeschaltet und nicht 

sichtbar (in Schultaschen) mitgeführt werden. 

• Es wird dringend empfohlen, dass Schülerinnen und Schüler der EPS kein Handy in die Schule mit-

bringen. Sollte dies aus dringlichen Gründen dennoch notwendig sein, muss das Handy den ganzen 

Vormittag über ausgeschaltet in der Schultasche bleiben und wird nicht am Körper getragen. 

• Im Unterricht der EPS wird nicht mit BYOD gearbeitet. Der angemessene Umgang mit Digitalität 

wird mit von der Schule gestellten Geräten im Unterricht eingeübt. 

• In der Mittelstufe ist BYOD im Unterricht möglich, darf aber nicht vorausgesetzt werden. Über 

einen umfänglicheren Einsatz im Rahmen von Unterrichtsvorhaben werden Eltern im Vorfeld in-

formiert. 

• In der Oberstufe ist BYOD möglich, der Einsatz im Unterricht ist jedoch nur mit der Erlaubnis der 

unterrichtenden Lehrkraft und im lernförderlichen Umfang möglich. Handys und entsprechende 

digitale Endgeräte dürfen nur in sog. „Freistunden“ oder in Arbeitsphasen während der Unter-

richtsstunden im Schulzentrum genutzt werden. Pausen (s.o.) sind handyfreie Zeiten. 

Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Regelung: 

 

1. Regelüberschreitung: Das Handy wird eingezogen (Überprüfungsprotokoll) und bis
nach Unterrichtsschluss im Sekretariat aufbewahrt.

2. Regelüberschreitung: Es wird zusätzlich unter Aufsicht nach dem Unterricht eine
schriftliche Reflexion angefertigt. Aufgabenstellung und Material stellt das Digitalteam
zur Verfügung.

3. Regelüberschreitung: Das Handy wird eingezogen (Übergabeprotokoll) und
frühestens nach Unterrichtsschluss nur den Eltern/Erziehungsberechtigten
ausgehändigt. Es findet ein Elterngespräch statt, um die Erziehungspartnerschaft
zwischen Schule und Elternhaus zu verstärken.


